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Oie Kunde von diesem Unglück,
das einen Teil der deutschen Künstler-
schall betroffen, hat wohl auf uns
alle einen tiefen Eindruck gemacht.
Wohl mancher hat im Augenblick,
als diese Hiobsbotschaft ihn erreichte,
sich mitfühlend an die Stelle der
Betroffenen versetzt. Vor allem wohl
flogen Gefühle dieser Art unseren
Kollegen Amiet zu, der durch Ver-
kettung von allerlei Umständen ein
Opfer dieserKatastrophe werden mußte;
nahezu 50 seiner Werke sind in den
Flammen geblieben, dabei viele Leib-
gaben aus Museen und Privatsammlun-
gen. So tragen schließlich auch wir
mit an dem unersetzlichen Verluste,
denn es handelte sich hier um eine
Schau, die Bestes und Bewährtestes
zeigen sollte eine Art von Compte-
rendu über das Lebenswerk, dem Amiet
selber jede Sorgfalt in der Auswahl
hatte angecleihen lassen. Gewiß, es
ist vieles verloren, unwiederbringlich
zerstört, was der Schweizer-Kunst zu
größter Ehre gereicht haben würde.
Aber es bleibt uns ein Frost: die trotz
aller Betagtheit noch immer fast ju-
gendliche Spannkraft unseres Kollegen
Amiet, seine ungebrochene Arbeitskraft
werden im helfen, auch diesen Schlag,
der keiner cler leiditesten war, zu
überwinden. Das hoffen wir. Und
so wird er uns mit neuen Werken
beschenken, die wenn sie auch vielleicht
den verlorenen nicht gleichen, uns
eine neue Schönheit und gereifte, volle
Künstlerschaft empfinden lassen werden.

Nodi eine Betraditung zu diesem
Ereignis drängt sich auf. Es heißt,

Karl Pflüger, Basel Radierung

daß nur ein sehr geringer Teil der
ausgestellten Werke versichert gewesen
sei, man habe das den Ausstellern
überlassen, die nun, nadi dem fast
unglaublichen \ orkommnis, zumeist
auch finanziell die Schwergeschädigten
sind, von clem absolut unersetzbaren
Verlust an wertvollem Kunstgut gar
nicht zu reden. Um solche unci äbnlidie
Erfahrungen zu vermeiden, ist es also
unbedingt notwendig, daß man sich
bei jeder Ausstellung, die man beschickt,
darüber vor allem vergewissert, ob die
eingelieferten Kunstwerke genügend
gegen Feuersgefahr und Beschädigung
versichert sind. Es dürfte nicht vor-
kommen, daß die Versicherung clem
Ermessen des Künstlers anheimgestellt
bleibt, denn jede Ausstellungsleitung
hat eigentlich moralisch die Pflicht,
alle ihr in guten Treuen anvertrauten
Kunstwerke zu versichern. A. S.
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